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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Türkische Militäroffensive in Syrien verurteilen – 
Optionen zur friedlichen Beilegung des Syrien-
Krieges umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag bedauert zutiefst die anhaltenden Kriegs-
handlungen und Menschenrechtsverletzungen auf 
syrischem Staatsgebiet. Die jüngste militärische Inter-
vention der Türkei in Nordsyrien bringt erneut zu-
sätzliches furchtbares Leid für die Bevölkerung mit 
sich. Die türkische Militäroffensive erschwert den 
Friedensprozess und gefährdet die Erfolge im Kampf 
gegen den sogenannten Islamischen Staat. Der Land-
tag bekennt sich zur friedlichen Beilegung der Kriegs-
handlungen in Syrien und zum Friedensprozess im 
Rahmen der sogenannten Genfer Runde. 

Der Landtag unterstützt auf allen Ebenen den politi-
schen Prozess zum Ende der Gewalt und zur Umset-
zung einer Friedenslösung. Er appelliert an die Regie-
rung der Republik Türkei, die international anerkannte 
Grenze zu Syrien zu respektieren. Der Landtag fordert 
alle Konfliktparteien auf, am Verhandlungstisch ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen und kein weiteres 
Leid der Zivilbevölkerung zuzulassen. Er bittet vor 
diesem Hintergrund die Bundesregierung darum, dies 
deutlich gegenüber der türkischen Regierung zum 
Ausdruck zu bringen. Auch bittet er alle staatlichen 
Ebenen und zivilgesellschaftlichen Akteure, sich im 
Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel für 
ein Ende der Gewalt und eine friedliche Beilegung des 
Konflikts einzusetzen sowie dringend benötigte hu-
manitäre Hilfe zu leisten. 

Begründung: 

Am 20.01.2018 startete die Türkei eine Militäroffensi-
ve in Syrien mit dem zynischen Namen „Operation 
Olivenzweig“. Sie ließ ihre Truppen in die von Kurden 
kontrollierte nordsyrische Region Afrin einmarschie-
ren. Afrin zählt zu den wenigen Gebieten, die bislang 
vom Krieg in Syrien weitgehend verschont geblieben 
sind. Deshalb ist es ein wichtiges Rückzugsgebiet für 
hunderttausende Flüchtlinge und Binnenvertriebene in 
Syrien. Unzählige Menschen sind bereits durch den 
Krieg des Assad-Regimes gegen seine eigene Bevöl-
kerung und die barbarischen Verbrechen des soge-
nannten Islamischen Staates zur Flucht in dieses Ge-
biet gezwungen worden. Sie sind nun durch die türki-
sche Militäroffensive erneut von Krieg bedroht und zur 
Flucht gezwungen. 

Präsident Recep Erdoğan gießt mit der „Operation 
Olivenzweig“ Öl in den regionalen Flächenbrand. 
Gleichzeitig polarisiert er die eigene Gesellschaft wei-
ter. Deutschland ist in diesen Konflikt verstrickt und 
von den Folgen betroffen. Von Deutschland an die 
Türkei gelieferte Kampfpanzer wurden bei dem Ein-
marsch nach Afrin eingesetzt. 

Viel zu lange hat Deutschland und die EU kaum oder 
viel zu leise Kritik an der zunehmend autokratischen 
und unberechenbaren Innen- und Außenpolitik der 
türkischen Regierung geübt. Mit dem Flüchtlingsdeal 
hat sich die EU von Präsident Erdoğan abhängig ge-
macht. Präsident Recep Erdoğan fühlt sich offensicht-
lich unabhängig genug, innen- und außenpolitische 
Grenzen überschreiten zu können. Europa und 
Deutschland müssen sich gemeinsam mit der Türkei 
und allen Nachbarländern Syriens für ein Ende des 
Bürgerkriegs und der Stellvertreterkriege in Syrien 
einsetzen. 

 



Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 17/17576 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Ich er-
öffne die Abstimmung. Fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 16.54 bis 
16.59 Uhr)

Ich schließe die Abstimmung und bitte Sie, die Plätze 
einzunehmen. Jetzt folgt eine weitere, nicht namentli-
che Abstimmung, dann eine weitere namentliche Ab-
stimmung. Deswegen bitte ich, die Plätze einzuneh-
men. –

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte, die Plätze für die Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag von vorhin einzunehmen. – Ich würde 
gerne eine Abstimmung durchführen und bitte Sie, die 
Plätze einzunehmen. – 

Wir kommen zurück zu den beiden Dringlichkeitsan-
trägen zum Thema Binnengrenzkontrollen. Ich begin-
ne mit der nicht namentlichen Abstimmung zum An-
trag auf Drucksache 17/20839; das ist der Antrag der 
FREIEN WÄHLER. Wer diesem Antrag seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion FREIE WÄHLER. Gegenstimmen, 
bitte. – CSU-Fraktion, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt’s Ent-
haltungen? – Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion auf Druck-
sache 17/20792. Ich eröffne die Abstimmung. Sind 
Sie mit drei Minuten einverstanden? – Danke. – Noch 
15 Sekunden.

(Namentliche Abstimmung von 17.01 bis 
17.04 Uhr)

Meine Damen und Herren, ich schließe die Abstim-
mung. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Das Er-
gebnis wird wie immer draußen ermittelt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20793 bis 17/20798 sowie die Dringlichkeits-
anträge auf den Drucksachen 17/20840 und 17/20841 
werden in die zuständigen federführenden Ausschüs-
se verwiesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie vorhin schon 
vereinbart, rufe ich jetzt noch 
Tagesordnungspunkt 11 auf; zu mehr werden wir 
heute nicht mehr kommen:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert 
Aiwanger, Florian Streibl, Prof. Dr. Michael Piazolo 
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zur Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes und des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (Drs. 17/18399) 
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der 
Fraktionen beträgt nach der Vereinbarung im Ältes-
tenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung 
orientiert sich an der Redezeit der stärksten Fraktion. 
Die Verteilung darf ich als bekannt voraussetzen. Ers-
ter Redner ist Herr Kollege Prof. Dr. Piazolo. Bitte 
schön.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): (Vom 
Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beschäftigen uns, mal wieder, mit den Lehrbeauftrag-
ten an den Hochschulen. Es ist auch gut, dass wir uns 
damit beschäftigen; denn die Situation der Lehr-
beauftragten an den bayerischen Hochschulen ist 
schlecht. Das muss man ganz deutlich sagen, und 
zwar in Richtung der Staatsregierung. – Die Staatsre-
gierung ist nicht mehr da. Die gesamte Staatsregie-
rung ist nicht mehr da. Das ist interessant. Die ge-
samte Staatsregierung interessiert sich nicht für die 
Lehrbeauftragten in Bayern. – Ah, jetzt kommt immer-
hin der zuständige Staatssekretär. Und jetzt kämpft 
sich auch der Minister durch die Reihen. Schön, dass 
Sie da sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die Anzahl der Lehrbeauftragten hat in letzter Zeit um 
82 % zugenommen. In einzelnen Fächern werden 
über 50 % der Lehre von Lehrbeauftragten bestritten. 
Es ist gut, Herr Spaenle, dass Sie da sind, denn 
würde man so etwas in dem anderen Bereich, für den 
Sie zuständig sind, vorfinden, nämlich an den Schu-
len, dann frage ich: Wie würden wir reagieren, wenn 
mehr als 50 % des Unterrichts an den Schulen von 
Lehrern erteilt würde, die keine festen Verträge 
haben, die keine soziale Absicherung haben? – Ich 
glaube, der Aufschrei in der Republik wäre riesig 
groß. In den Hochschulen nimmt man das aber hin. 
Man nimmt hin, dass teilweise 50 % der Lehre von so-
genannten Beauftragten erteilt werden, die Semester 
für Semester neue Verträge bekommen, die keine so-
ziale Absicherung haben, die mit sehr geringen Geh-
ältern abgespeist werden und die überhaupt nicht in 
den Hochschulen mitbestimmen können. Das ist, das 
sage ich jetzt einmal ganz deutlich, eine Schande. Es 
ist eine Schande für einen Staat, wenn er so mit den-
jenigen umgeht, die junge Menschen unterrichten.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20798 

Türkische Militäroffensive in Syrien verurteilen - Optionen zur 
friedlichen Beilegung des Syrien-Krieges umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Dr. Martin Huber 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 72. Sitzung am 13. März 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20798, 17/21707 

Türkische Militäroffensive in Syrien verurteilen – Optionen zur 
friedlichen Beilegung des Syrien-Krieges umsetzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 10 und 22. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Biedefeld, Woerlein, Ruth Müller (SPD) betreffend "Akti-

onsplan zur Gewährleistung des Tierschutzes in Bayern erstellen – unsere Tierheime 

nicht länger im Stich lassen und die Behörden im Bereich Tierschutz stärken" auf 

Drucksache 17/20700 und der Antrag der Abgeordneten von Brunn, Adelt, Scheuen-

stuhl und anderer (SPD) betreffend "Kein Wortbruch der Staatsregierung! Bayern 

braucht einen dritten Nationalpark" auf Drucksache 17/20936, die auf Wunsch der 

SPD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Diese Anträge werden voraussichtlich in 

der Sitzung am 15. Mai aufgerufen.

Über die übrigen Nummern lasse ich nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Ab-

stimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstim-

men? – Keine. Gibt es Stimmenthaltungen? – Auch keine. Ich frage die fraktionslosen 

Abgeordneten. – Sie sind nicht da. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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